
Allgemeine Lieferbedingungen  
 
§1 Geltung 
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern 
(nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen 
Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  
(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen.  
(3) Beinhalten bestellte Waren Software, die nicht vom Verkäufer erstellt oder 
geändert wurde (im Folgenden: Drittsoftware), so gelten hinsichtlich dieser die 
Lizenzbedingungen des Auftraggebers der Drittsoftware, die der Verkäufer 
dem Auftraggeber auf Wunsch zur Verfügung stellt, sofern diese nicht der 
gelieferten Software beigefügt sind. Für die Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Verkäufer und dem Auftraggeber über derartige Software gelten im 
Übrigen die nachfolgenden Geschäftsbedingungen.  

 
§2 Angebot und Vertragsabschluss  
(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der 
Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.  
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und 
Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den 
Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche 
Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 
unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den 
schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen 
ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  
(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon 
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform 
genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.  



(4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung 
(zB. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und 
Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen 
der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 
gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  
(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von 
ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch 
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese 
Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte 
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss 
eines Vertrages führen.  
 
§3 Preise und Zahlung  
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden 
gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich 
Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll 
sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.  
(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde 
liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss 
erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers 
(jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).  
(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von zwanzig Tagen ohne jeden Abzug 
zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend 
für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Schecks gelten 
erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, 
so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5% p. a. zu 
verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im 
Falle des Verzugs bleibt unberührt.  
(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, 
soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  



(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen 
oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu 
mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 
Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die 
derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 
 
§4 Lieferung und Lieferzeit  
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.  
(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen 
und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 
eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern 
Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine 
auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 
dem Transport beauftragten Dritten.  
(3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des 
Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und 
Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen 
um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen 
Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.  
(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 
worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche 
Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 
Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 
Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um 
den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung 
oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.  
(5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn  
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszwecks verwendbar ist,  
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und  



- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme 
dieser Kosten bereit).  
(6) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird 
ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so 
ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 9 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.  
(7) Handelt es sich bei dem bestelltem Produkt um einen Prototypen oder um 
ein Vorserienprodukt (im Folgenden: Nichtserienprodukt), so ist dieses weder 
im Wege der Serienfertigung hergestellt noch im Sinne eines Serienproduktes 
geprüft und getestet worden. Der Einsatz von Nichtserienprodukten erfolgt auf 
Gefahr und Risiko des Auftraggebers, auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin 
das Produkt in Form eines Nichtserienprodukts geliefert wird. Der 
Auftraggeber hat daher Vorkehrungen zu treffen, dass das Nichtserienprodukt 
nicht zur laufenden Produktion,  
sondern nur in ausreichend abgeschirmter Testumgebung Einsatz findet. Für 
durch Nichtserienprodukte herbeigeführte Schäden ist der Verkäufer nur im 
Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Lebens-, Körper- oder 
Gesundheitsschäden oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
verantwortlich. Gleiches gilt für den Fall, dass der Verkäufer dem Auftraggeber 
zu Testzwecken bestimmte Software, die noch nicht für den produktiven 
Einsatz freigegeben wurde, zur Verfügung stellt.  
(8) Bei Bestellungen und Lieferungen auf Abruf des Auftraggebers ist der 
Verkäufer berechtigt, die Ware unaufgefordert zuzusenden und seine 
Lieferungen abzurechnen, wenn der Abruf nicht innerhalb von zwölf Monaten 
seit dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses erfolgt ist. Alternativ kann der 
Verkäufer auch einen eventuell bereits gewährten Mengenrabatt, der aufgrund 
des Abrufauftrags für frühere Lieferungen gewährt wurde, zurückverlangen.  
     
§5 Aufstellung und Montage  
Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, folgende Bestimmungen:  
(1) Der Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu 
stellen:  
a) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände 
und –stoffe,  
b) Energie an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse und 
Beleuchtung.  
(2) Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auftraggeber die nötigen 
Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen 
oder ähnlicher Anlagen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  
(3) Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die 
Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der 
Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn 
des Aufbaus so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 



werden kann. Zufahrtswege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen 
geebnet und geräumt sein.  
(4) Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht 
vom Verkäufer zu vertretende Umstände, so hat der Auftraggeber in 
angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche 
Reisen des Verkäufers oder des Montagepersonals zu tragen.  
(5) Der Auftraggeber hat dem Verkäufer die Dauer der Arbeitszeit des 
Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder 
Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.  
 
§6 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme  
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
Regensburg, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch 
die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen 
hat.  
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen 
Ermessen des Verkäufers.  
(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes 
(wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 
auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z. B. Versand oder Installation) 
übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines 
Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von 
dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand 
versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.  
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung 
durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25 % des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene 
Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer 
Lagerkosten bleiben vorbehalten.  
(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.  
(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als 
abgenommen, wenn  
- die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die 
Installation abgeschlossen ist,  
- der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion 
nach diesem § 6 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,  
- seit der Lieferung oder Installation zwölf Werktage vergangen sind oder der 
Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z. B. die 
gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung 
oder Installation sechs Werktage vergangen sind, oder  



- der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem 
anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die 
Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, 
unterlassen hat.  
 
§7 Gewährleistung, Sachmängel  
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine 
Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.  
(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den 
Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine 
schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar 
waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes 
oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels 
oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei 
normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung 
erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen des Verkäufers ist der 
beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. 
Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des 
günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, 
weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  
(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach 
seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle  
des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung 
oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, 
kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
angemessen mindern.  
(4) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus 
lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der 
Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die 
Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen 
oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den 
Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen 
Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 
nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, 
beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer 
des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden 
Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer 
gehemmt.  
(5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des 
Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und 



die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. 
In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  
(6) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter 
Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für 
Sachmängel.  
(7) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines Sachmangels 
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit, bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder bei 
einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. Weitergehend oder andere als in diesem § 7 
geregelten Ansprüche des Auftraggebers wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen. 
 
 §8 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel  
(1) Rechte des Auftraggebers an der Software  
a) Bei Softwareprodukten (Standard- und Systemsoftware) räumt der 
Verkäufer dem Auftraggeber das zeitlich nicht begrenzte, nicht ausschließliche 
Recht ein, die im Vertrag aufgeführten Softwareprodukte im Objektcode auf 
der in der Spezifikation angegebenen Hardware zu nutzen. Der Auftraggeber 
hat nicht das Recht, den Sourcecode zu rekonstruieren sowie die 
Softwareprodukte und die zugehörige Dokumentation zu ändern oder zu 
vervielfältigen. Soweit auf dem Datenträger nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen, darf der Auftraggeber jedoch bis zu 2 
Datensicherungskopien erstellen.  
b) Bei Individualsoftware (Anwendersoftware) erhält der Auftraggeber das 
Recht, die im Vertrag aufgeführte Individualsoftware auf der in der 
Spezifikation beschriebenen Anlage zeitlich unbegrenzt zu nutzen sowie 
erforderliche Datensicherungskopien zu erstellen. Der Verkäufer Seite ist 
berechtigt, die Individualsoftware, auch in geänderter Form, zu verwenden 
und zu verwerten.  
(2) Pflichten des Auftraggebers an der Software  
a) Die Software und die Dokumentation enthalten Geschäftsgeheimnissen des 
Verkäufers und/oder deren Lizenzgeber; sie sind urheberrechtlich geschützt. 
Der Auftraggeber wird dies beachten, z. B. Copyrightvermerke nicht löschen.  
b) Der Auftraggeber wird die Software und die Dokumentation ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Verkäufers Dritten nicht zugänglich machen.  
c) Der Auftraggeber verpflichtet sich, keine aus der Nutzung der Software 
resultierenden Ansprüche gegenüber Lizenzgebern des Verkäufers geltend zu 
machen. 
(3) Für die im Liefer-/Leistungsumfang enthaltene Hardware- und 
Softwarestandards (z. B. CAD-Symbole, Standard-Funktionsbausteine) der 



Engineeringabteilung des Verkäufers liegt das ausschließliche und 
unbeschränkte Verwertungsrecht bei dem Verkäufer.  
(4) Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten (im Folgenden: Schutzrechte) durch vom Verkäufer 
erbrachten, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Auftraggeber 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Verkäufer gegenüber dem 
Auftraggeber innerhalb der in § 7 (1) bestimmten Frist wie folgt:  
a) Der Verkäufer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die 
betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies 
dem Verkäufer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem 
Auftraggeber die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Die 
Pflicht des Verkäufers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach § 
10.  
b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Verkäufers bestehen nur, 
soweit der Auftraggeber den Verkäufer über die vom Dritten geltend 
gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Auftraggeber die 
Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung 
verbunden ist. 
(5) Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.  
(6) Ansprüche des Auftraggeber sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Auftraggebers, durch 
eine vom Verkäufer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht 
wird, dass die Lieferung vom Auftraggeber verändert oder zusammen mit nicht 
vom Verkäufer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
(7) Bei Vorliegen von Schutzrechtsverletzungen und sonstiger Rechtsmängel 
gelten die Bestimmungen des § 7 entsprechend.  
(8) Weitergehende oder andere als die in § 8 geregelten Ansprüche des 
Auftraggebers gegen den Verkäufer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen 
eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.  
 
§9 Unmöglichkeit; Vertragsanpassung  
(1) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Auftraggeber berechtigt, 
Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Verkäufer die 
Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers auf 10 % des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten zwingend gehaftet wird, eine Änderung der Beweislast zum 



Nachteil des Auftraggeber ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des 
Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  
(2) Sofern höhere Gewalt die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 
Lieferungen erheblich verändern oder auf den Betrieb des Verkäufers 
erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
sowohl dem Verkäufer als auch dem Auftraggeber das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Derjenige, der von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen 
will, hat dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 
anderen Teil mitzuteilen, und zwar trotz der zunächst vereinbarten 
angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 
 
§10 Schadensersatzansprüche; Verjährung  
(1) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.  
(2) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.  
(3) Soweit dem Auftraggeber Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren 
diese mit Ablauf der nach § 7 (1) geltenden Verjährungsfrist. Gleiches gilt für 
Ansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit Maßnahmen zur 
Schadensabwehr (z. B. Rückrufaktion). Bei Schadensersatzansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.  
 
§11 Eigentumsvorbehalt  
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 
jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers 
gegen den Auftraggeber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden 
Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese 
Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).  
(2) Die vom Verkäufer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des 



Verkäufers. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, 
vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware 
genannt.  
(3) Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den 
Verkäufer.  
(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des 
Verwertungsfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen 
sind unzulässig.  
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, 
dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als 
Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die 
Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das 
Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im 
Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen 
Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim 
Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder – im og. Verhältnis – Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden 
oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache 
anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, 
dem Auftraggeber anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem 
in Satz 1 genannten Verhältnis.  
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber 
bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den 
Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig 
entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für 
sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche 
oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der 
Verkäufer ermächtigt den Auftraggeber widerruflich, die an den Verkäufer 
abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer 
darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.  
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, 
wird der Auftraggeber sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers 
hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung 
seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, 
dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber dem 
Verkäufer.  
(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden 
Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit 
ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt.  



(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – 
insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er 
berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.  
 
§ 12 Schlussbestimmungen  
(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber ist nach Wahl des Verkäufers 
Regensburg oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen den 
Verkäufer ist Regensburg ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 
dieser Regelung unberührt.  
(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber 
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.  
(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen 
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten.  
 
Hinweis:  
Der Auftraggeber nimmt zustimmend davon Kenntnis, dass der Verkäufer 
Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum 
Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die 
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z. B. 
Versicherungen) zu übermitteln.  
April 2010 
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§ 1 

Geltung 
 
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote 
unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die 
wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen 
angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an 
uns, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden. 
 
(2) Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten 
oder Dritter finden keine Anwendung, auch 
wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht ge-
sondert widersprechen. Selbst wenn wir auf 
ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäfts-
bedingungen des Lieferanten oder eines Drit-
ten enthält oder auf solche verweist, liegt darin 
kein Einverständnis mit der Geltung jener Ge-
schäftsbedingungen. 
 

§ 2 
Bestellungen und Aufträge 

 
(1) Soweit unsere Bestellungen nicht Aus-
drücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten 
wir uns hieran eine Woche nach dem Datum 
der Bestellung gebunden. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Annahme ist der Zugang der An-
nahmeerklärung bei uns. 
 
(2) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Liefe-
rung sowie die Art der Verpackung jederzeit 
durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 
mindestens 3 Arbeitstagen vor dem vereinbar-
ten Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für 
Änderungen von Produktspezifikationen, so-
weit diese im Rahmen des normalen Produkti-
onsprozesses des Lieferanten ohne erhebli-
chen Zusatzaufwand umgesetzt werden kön-
nen, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist 
nach dem vorstehenden Satz mindestens 15 
Arbeitstage beträgt. Wir werden dem Lieferan-
ten die jeweils durch die Änderung entstehen-
den, nachgewiesenen und angemessenen 
Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderun-
gen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich 
nicht im normalen Produktions- und Ge-
schäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren 
Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt 
sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin 
entsprechend. Der Lieferant wird uns die von 
ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwarten-
den Mehrkosten oder Lieferverzögerungen 
rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens 
jedoch innerhalb von 2 Arbeitstagen nach  

 
 
 
 
Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 
schriftlich anzeigen. 
 
(3) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit 
durch schriftliche Erklärung unter Angabe des 
Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten 
Produkte in unserem Geschäftsbetrieb auf-
grund von nach Vertragsschluss eingetretenen 
Umständen nicht mehr verwenden können. 
Dem Lieferanten werden wir in diesem Fall die 
von ihm erbrachte Teilleistung vergüten. 
 

§ 3 
Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungs-

angaben 
 
(1) Die in der Bestellung ausgewiesenen Prei-
se sind bindend. 
 
(2) Mangels abweichender schriftlicher Verein-
barung schließt der Preis Verpackung, Liefe-
rung und Transport an die im Vertrag genannte 
Versandanschrift ein. 
 
(3) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung 
der Preis die Verpackung nicht einschließt und 
die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur 
Verfügung gestellte – Verpackung nicht aus-
drücklich bestimmt ist, ist diese zum nach-
weisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. 
Auf unser Verlangen hat der Lieferant die Ver-
packung auf seine Kosten zurückzunehmen. 
 
(4) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, 
zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rech-
nungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 
Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von 
uns geschuldeten Zahlungen genügt der Ein-
gang unseres Überweisungsauftrages bei un-
serer Bank. 
 
(5) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lie-
ferpapieren und Rechnungen sind unsere Be-
stellnummer, die Artikel-Nr., die Artikelbe-
zeichnung, das Ursprungsland, die Zolltarif-
nummer, die Liefermenge und die Lieferan-
schrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere 
dieser Angaben fehlen und sich dadurch im 
Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs 
die Bearbeitung durch uns verzögern, verlän-
gern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungs-
fristen um den Zeitraum der Verzögerung.  
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(6) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugs-
zinsen in Höhe von höchstens Fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 
BGB. 
 

§ 4 
Lieferzeit und Lieferung,  

Gefahrübergang 
 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit 
(Liefertermin oder -frist) ist bindend. Vorzeitige 
Lieferungen sind nicht zulässig. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüg-
lich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 
eintreten oder erkennbar werden, wonach die 
Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.  
 
(3) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung 
spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Ver-
trages bestimmen, so kommt der Lieferant mit 
Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es 
hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. 
 
(4) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns un-
eingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 
einschließlich des Rücktrittsrechts und des 
Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leis-
tung nach fruchtlosem Ablauf einer angemes-
senen Nachfrist. 
 
(5) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerun-
gen nach vorheriger schriftlicher Androhung 
gegenüber dem Lieferanten für jede angefan-
gene Woche des Lieferverzugs eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,5%, maximal 5%, des 
jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die 
Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu 
ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 
 
(6) Der Lieferant ist ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen 
nicht berechtigt. 
 
(7) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung 
vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn 
uns die Ware an dem vereinbarten Bestim-
mungsort übergeben wird. 
 

§ 5 
Eigentumssicherung 

 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistel-
len, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 
Verarbeitung oder Umbildung durch den Liefe-
ranten werden für uns vorgenommen. Wird  

 
 
 
 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an den neuen 
Sachen im Verhältnis des Wertes unserer Sa-
che (Einkaufspreis zzgl. USt.) zu Den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Ver-
arbeitung. Wird die von uns beigestellte Sache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Ein-
kaufspreis zzgl. USt.) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Lieferanten als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein-
bart, dass deren Lieferant uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt 
das Alleineigentum oder das Miteigentum für 
uns. 
 
(2) An von uns abgegebenen Bestellungen, 
Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfü-
gung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Beschreibungen, Listen und 
anderen Unterlagen und Daten behalten wir 
uns das Eigentum und das Urheberrecht vor. 
Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückli-
che Zustimmung weder Dritten zugänglich 
machen, noch sie bekannt geben, selbst oder 
durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat 
diese Unterlagen und Daten auf unser Verlan-
gen vollständig an uns zurückzugeben, wenn 
sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines 
Vertrages führen. Eventuell vom Lieferanten 
hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall 
zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur 
die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten sowie die Speiche-
rung von Daten zu Sicherungszwecken im 
Rahmen der üblichen Datensicherung.  
 
(3) Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, 
die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen 
oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns 
durch den Lieferanten gesondert berechnet 
werden, bleiben in unserem Eigentum oder 
gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch 
den Lieferanten als unser Eigentum kenntlich 
zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen 
Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für 
Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kos-
ten der Unterhaltung und der Reparatur dieser 
Gegenstände tragen die Vertragspartner –  
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mangels einer anderweitigen Vereinbarung – 
je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf 
Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten 
Gegenstände oder auf Dem unsachgemäßen 
Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner Mit-
arbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zu-
rückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferan-
ten zu tragen. Der Lieferant wird uns unverzüg-
lich von allen nicht nur unerheblichen Schäden 
an diesen Gegenständen Mitteilung machen. 
Er ist nach Aufforderung verpflichtet, diese 
Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand 
an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht 
mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen 
Verträge benötigt werden. 
 
(4) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gel-
ten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungs-
verpflichtung für die jeweiligen Produkte bezie-
hen, an denen der Lieferant sich das Eigentum 
vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 
 

§ 6 
Gewährleistung 

 
(1) Bestellte Ware darf nicht älter als 12 Mona-
te sein; Leiterplatten nicht älter als 1 Monat. 
Ausnahmen hiervon bedürfen unserer schriftli-
chen Genehmigung. 
 
(2) Es wird nur voll funktionsfähige Originalwa-
re (Original A-Ware) des Lieferanten akzep-
tiert. 
 
(3) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt 
die gesetzlichen Ansprüche zu. Die Gewähr-
leistungsfrist beträgt jedoch abweichend hier-
von 36 Monate. 
 
(4) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen 
sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie 
dem Lieferanten innerhalb von 5 Arbeitstagen 
seit Eingang der Ware bei uns oder – bei ver-
steckten Mängeln - ab Entdeckung, mitteilen. 
 
(5) Durch Abnahme oder durch Billigung von 
vorgelegten Mustern oder Proben verzichten 
wir nicht auf Gewährleistungsansprüche. 
 
(6) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Män-
gelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung 
von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. 
Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung 
beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte 
und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn,  

 
 
 
 
wir mussten nach dem Verhalten des Lieferan-
ten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu 
der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die 
Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur 
aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen 
vornahm. 
 

§ 7 
Produkthaftung 

 
(1) Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen 
Personen- oder Sachschäden geltend ge-
machten Ansprüche verantwortlich, die auf ein 
von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zu-
rückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von 
der hieraus resultierenden Haftung freizustel-
len. Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers 
eines vom Lieferanten gelieferten Produktes 
eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzu-
führen, trägt der Lieferant sämtliche mit der 
Rückrufaktion verbundenen Kosten. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf Eigene 
Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme von mindestens EUR 
10 Mio. pro Personenschaden / Sachschaden - 
pauschal – zu unterhalten; stehen uns weiter-
gehende Schadensersatzansprüche zu, so 
bleiben diese unberührt. Der Lieferant wird uns 
auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haft-
pflichtpolice zusenden. 

 
§ 8 

Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zu-
sammenhang mit seiner Lieferung keine 
Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäi-
schen Union, Nordamerika oder anderen Län-
dern, in denen er die Produkte herstellt oder 
herstellen lässt, verletzt werden. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen 
Ansprüchen auf erstes schriftliches Anfordern 
freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der in 
Absatz 1 genannten Verletzung von gewerbli-
chen Schutzrechten erheben, und uns alle 
notwendigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 
Dieser Anspruch besteht unabhängig von ei-
nem Verschulden des Lieferanten. 
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§ 9 

Ersatzteile 
 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu 
den an uns gelieferten Produkten für einen 
Zeitraum von mindestens 13 Monaten nach 
der Lieferung vorzuhalten. 
 
(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion 
von Ersatzteilen für die an uns gelieferten Pro-
dukte einzustellen, wird er uns dies unverzüg-
lich nach der Entscheidung über die Einstel-
lung mitteilen. Diese Entscheidung muss – 
vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 13 
Monate vor der Einstellung der Produktion 
liegen. 
 

§ 10 
Geheimhaltung 

 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingun-
gen der Bestellung sowie sämtliche für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen 
und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich 
zugänglichen Informationen) geheim zu halten 
und nur zur Ausführung der Bestellung zu ver-
wenden. Er wird sie nach Erledigung von An-
fragen oder nach Abwicklung von Bestellungen 
auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch 
nach Abwicklung des Vertrages. Sie erlischt, 
wenn und soweit das in den zur Verfügung 
gestellten Informationen und Unterlagen ent-
haltene Fertigungswissen allgemein bekannt 
geworden ist. 
 
(2) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung darf der Lieferant in Werbematerial, 
Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsver-
bindung hinweisen und für uns gefertigte Lie-
fergegenstände nicht ausstellen. 
 
(3) Der Lieferant wird seine Unterlieferanten 
entsprechend diesem § 10 verpflichten. 
 

§ 11 
Abtretung 

 
Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forde-
rungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
Geldforderungen handelt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Erfüllungsort, Gerichtsstand,  
anwendbares Recht 

 
(1) Erfüllungsort für beide Seiten und aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus dem Vertragsverhältnis ist Regens-
burg. 
 
(2) Die zwischen uns und dem Lieferanten 
geschlossenen Verträge unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf (UN-
Kaufrechtsübereinkommen). 


